
 
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 

 

Wien, am 4. Mai 2016 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Ing. Hackl und weitere Abgeordnete haben am 4. März 2016 

unter der Nr. 8497/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Schließung 

der Postfiliale in Regau gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Wissen Sie nach welchen exakten Kriterien die Schließung der oben genannten 

Postfiliale erfolgt? 

 Halten Sie diese Schließung des Postamtes Regau angesichts bereits zahlreich erfolgter 

Schließungen in den Umlandgemeinden für zwingend notwendig? 

 Wann und mit welcher Begründung hat die Post-Control-Kommission dem Schließen 

dieses Postamtes zugestimmt? 
 
Die Kriterien, die die Post-Control-Kommission ihren Entscheidungen zugrunde zu legen hat, 

sind im Postmarktgesetz definiert. Demnach darf eine eigenbetriebene Post-Geschäftsstelle nur 

geschlossen werden, wenn die kostendeckende Führung dauerhaft ausgeschlossen ist und die 

Erbringung des Universaldienstes durch eine andere eigen- oder fremdbetriebene Post-

Geschäftsstelle gewährleistet ist. 
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Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wird in jedem einzelnen Verfahren mittels Gutachten 

geprüft. Die Gutachten werden auch dem Post-Geschäftsstellenbeirat zur Stellungnahme 

übermittelt, dieser gibt – nach Rücksprache mit den betroffenen Gemeinden – seine 

Stellungnahme ab. 

 

Im vorliegenden Fall ist das bei der Post-Control-Kommission anhängige Verfahren noch nicht 

abgeschlossen. Sollte sich aus den Gutachten ergeben, dass die Voraussetzungen des § 7 

PMG vorliegen, kann die Post-Control-Kommission die Schließung nicht untersagen.  

 

 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

 Wissen Sie, ob die Mitarbeiter der oben genannten Postfiliale auf Arbeitsplätze in 

anderen Filialen aufgeteilt werden? 

 Wenn nein, haben Sie Kenntnisse in welchem Umfang in der oben genannten Postfiliale 

Mitarbeiter gekündigt wurden? 

 Kennen Sie die Begründung dieser Kündigungen? 
 
Zu diesen Fragen liegen mir keine Informationen vor. Die Österreichische Post AG trifft als 

börsenorientiertes Unternehmen unternehmensinterne Entscheidungen in Eigenverantwortung. 

Die Anteile werden von der ÖBIB und indirekt somit vom Bundesministerium für Finanzen 

gehalten.  

 

 

Zu den Fragen 7 bis 12: 

 Haben Sie Kenntnisse von weiteren geplanten Schließungen von Postfilialen in den 

benachbarten Gemeinden von Regau? 

 Wenn ja, welche Gemeinden wird es voraussichtlich betreffen? 

 Wie sieht der detaillierte Zeitplan hierzu aus? 

 Erfolgt die Schließung des Postamtes Regau ersatzlos? 

 Wenn nein, wird es künftig einen Postpartner geben, wer wird dies sein, ab wann wird er 

seine Tätigkeit aufnehmen und inwieweit können Sie die dauerhafte Tätigkeit als 

Postpartner garantieren? 

 Wie lässt sich Ihrer Meinung nach die Förderung beziehungsweise Unterstützung des 

ländlichen Raumes mit den zeitgleichen Schließungen zahlreicher Postfilialen in stetig 

wachsenden Kommunen verbinden? 
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Informationen zu weiteren geplanten Schließungen liegen dem BMVIT nicht vor. Die Einhaltung 

der Regelungen des Postmarktgesetzes werden jedoch laufend sowohl in konkreten Verfahren 

als auch von Amts wegen von der Post-Control-Kommission geprüft. Wenn die Anforderungen 

des PMG (Mindestanzahl von 1650 Geschäftsstellen, welche entsprechend der im PMG 

enthaltenen Flächenformel verteilt sind) nicht mehr eingehalten werden, kann die Post-Control-

Kommission die Österreichische Post AG in einem Aufsichtsverfahren beauftragen, den 

gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen. 

 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass das im Postmarktgesetz vorgesehene Modell der Postpartner 

von der Bevölkerung grundsätzlich sehr gut angenommen wird, da diese in der Regel deutlich 

kundenfreundlichere Öffnungszeiten haben als die eigenbetriebenen Postgeschäftsstellen. 

Auch die Anzahl der derzeit in Österreich vorhandenen Post-Geschäftsstellen liegt deutlich über 

der im Gesetz geforderten Anzahl (derzeit gibt es 1780 Post-Geschäftsstellen).  

 

 
 

Mag. Gerald Klug 
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